
 
Österreichischer Skibobverband 

Niederösterreichischer Skibobverband 

1. St. Pöltner Skibobclub 

 

Einladung und Ausschreibung 
zum 

Austria Skibob Cup 
 
 

 

 

 
 

21.-22. Februar 2026 
in Lackenhof am Ötscher 

 
 



  Österreichischer Skibobverband 
Niederösterreichischer Skibobverband 

1. St. Pöltner Skibobclub 
 
 
 

Ort:   Lackenhof am Ötscher 
 
Termin:  21.-22. Februar 2026 
 
Durchführung: 1. St. Pöltner Skibobclub und Skiklub Lackenhof 
 
 

Organisationskomitee: 
 
Gesamtleiter:   Harald Gottwald 
Chef der Finanzen:  Regina Schöberl 
Pressechef:   Harald Gottwald 
 
 
 
 

Rennkomitee: 
 
Aufs. Kampfrichter:  Franz Stocker jun. (ÖSBV-KR) 
Rennleiter:    Elfriede Eßletzbichler (ÖSV-KR) 
Streckenchef:   Dieter Haberfellner (ÖSV-KR) 
Kurssetzer:  wird bei Mannschaftsführersitzung 

bekanntgegeben 
Chef der Torrichter:  Thomas Pöchhacker (ÖSV-KR) 
Chef der Berechnung:  Sandra Mayrhofer (ÖSBV-KR ) 
 
Ärztl. Dienst:   Diensthabender Arzt 
Rettungsdienst:   Bergrettung Lackenhof 
Wettlaufamt:   Fuchswaldhütte, Weitental 56, 3295 

Lackenhof 
 

 
Quartieramt:   Tourismusbüro Lackenhof    
     07485 / 97308 – 12 
 
 
 



   Österreichischer Skibobverband 

Niederösterreichischer Skibobverband 

1. St. Pöltner Skibobclub 
 

Teilnahmebedingungen: 
 
Art der Bewerbe:   1 x RSL und 1 x SL 
Wertung:    Einzelwertung 
Teilnahmeberechtigt:  Alle Rennläufer, die im Besitz einer   
     gültigen ÖSBV-Jahresmarke sind. 
Klasseneinteilung:  Bambini 7, Kinder 12, Schüler 15, Jugend 19,  

Damen, Herren, Mastersklassen weiblich und 
männlich, Damen NM, Herren NM 

Startreihenfolge:   nach Klasseneinteilung 
Bepreisung:   Einzelwertungen Medaillen    
    
Durchführungsbestimmungen: laut ÖWO und dieser Ausschreibung 
 
Nenngeld:    Schüler und Jugend € 10,-- 
     Erwachsene € 12,-- 
 
Nennung:    über www.skizeit.net 
 
Nennschluss:   18. Februar 2026 
 
ACHTUNG: Die Anzahl der Liftkarten (auch für Betreuer) muss bitte im 
Vorfeld (Freitag) bekanntgegeben werden, da die Karten schon bei der 
Mannschaftsführersitzung ausgegeben werden! 
Weiters müssen mir auch die Autokennzeichen von jenen Autos, mit denen 
eine oder mehr Liftkarten in Verbindung stehen, bekanntgegeben werden. 
 
Rennfahrerunfallversicherung: siehe ÖWO Punkt 1.17.0 

Haftpflichtversicherung: siehe ÖWO Punkt 1.18.0 

Streckenänderung:  wird bei der MF-Sitzung     
     bekanntgegeben 
Absage:    durch tel. Anfrage bei Harald    
     Gottwald 0676/921 7883 
Haftungsklausel:   Die mit der Durchführung der    
     Veranstaltung beauftragten     
     Funktionäre und Kampfrichter    
     lehnen jede Haftung durch Unfälle   
     der Rennfahrer und die daraus 
     entstehenden Folgen ab. 



   Österreichischer Skibobverband 

Niederösterreichischer Skibobverband 

1. St. Pöltner Skibobclub 
 
Zeiteinteilung 
   

  

Samstag, 21. Februar 2026  

Anreise und freies Training 

9.00 Uhr   Mannschaftsführerbesprechung mit Startnummernauslosung 

für beide Bewerbe der Fuchswaldhütte, Weitental 56, 3295 

Lackenhof 

 

12.00 – 12.45 Uhr Besichtigung SL 1. Durchgang 

13.00 Uhr  Start SL 1. Durchgang 

anschließend Besichtigung SL 2. Durchgang 

   Start SL 2. Durchgang 

16.30 Uhr   Siegerehrung Slalom (Ort wird noch bekanntgegeben)) 

 

 

Sonntag, 22. Februar 2023 

 

  8.45 – 9.15 Uhr Besichtigung RSL 1. Durchgang 

  9.30 Uhr  Start RSL 1. Durchgang 

10.30 – 11.00 Uhr Besichtigung RSL 2. Durchgang 

11.15 Uhr  Start RSL 2. Durchgang 

13.00 Uhr   Siegerehrung Riesenslalom (Ort wird noch bekanntgegeben) 

 

 

Streckenbeschreibung 
 

SL:   Strecke Distelpiste  leicht – mittelschwer – leicht 

RSL:   Strecke Fuchswald  leicht – mittelschwer - leicht 

Start:   Distelpiste  1.000 m  Fuchswald  1.035 m 

Ziel:      Distelpiste     853 m  Fuchswald     835 m 

Höhendifferenz: Distelpiste     147 m  Fuchswald     200 m 

Streckenlänge: Distelpiste     490 m  Fuchswald     710 m 

 

 

 

 

 

 



Österreichischer Skibobverband 
Niederösterreichischer Skibobverband 

1. St. Pöltner Skibobclub 
 

 
 

Achtung: Sturzhelmpflicht bei allen Bewerben! 
Rückenprotektorpflicht ist für Schüler, 

Jugendliche sowie für alle Mitglieder der 
Nationalmannschaft 

 

 
 

 

 


